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Beschlussvorlage
Gemeinde Dorf Mecklenburg

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV01/2017-1238
öffentlich

31.03.2017
Bürgermeister

Stellungnahme zum Entwurf zur 55. Änderung des 
Flächennutzungsplanes "Umwandlung von Grünfläche in 
Wohnbaufläche im Bereich Lenensruher Weg/Ost" der Hansestadt 
Wismar
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 09.05.2017 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt Dorf Mecklenburg
N 16.05.2017 Haupt-und Finanzausschuss Dorf Mecklenburg

Beschlussvorschlag:
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Dorf Mecklenburg beschließt dem Entwurf 
zur 55. Änderung des Flächennutzungsplanes „Umwandlung von Grünfläche in 
Wohnbaufläche im Bereich Lenensruher Weg/Ost“ der Hansestad Wismar zuzustimmen. Die 
Gemeinde Dorf Mecklenburg hat keine Hinweise oder Bedenken.

Sachverhalt:
Der Geltungsbereich der vorliegenden Planung ist im wirksamen Flächennutzungsplan der 
Hansestadt Wismar als Grünfläche dargestellt.
Über die 47. Änderung des F-Planes wurden bereits 2007 die Flächen beidseitig des 
Lenensruher Weges, Flächen des ehemaligen Betonwerkes, von gewerblicher Baufläche in 
Wohnbaufläche und Grünfläche umgewandelt. Für den Bereich westlich des Lenensruher 
Weges ist über den Bebauungsplan Nr. 66/06 „Wohnpark am Lenensruher Weg“ Baurecht 
geschaffen worden. Der Wohnpark ist bereits fertiggestellt. Der Bereich östlich des 
Lenensruher Weges stellt sich weiterhin als eine Gewerbebrache dar, die durch 
Spontanvegetation gekennzeichnet ist. Weitere Erläuterung siehe Anlage in der Begründung.

Anlage/n:
Auszug Entwurf und Begründung
 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V
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